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Forderungen des

SoVD NRW zur

Landtagswahl 2010

Eine gute Schule für alle!

Die Behindertenrechtskonvention der

Vereinten Nationen verpflichtet das

Land Nordrhein-Westfalen zu einem

inklusiven Bildungswesen, das behin-

derte Kinder innerhalb des allgemeinen

Schulsystems unterstützt. Davon profi-

tieren auch die nicht behinderten Kin-

der. Unser bisheriges Schulsystem ist

selektiv. Es benachteiligt Kinder aus

wirtschaftlich schwächeren, „bildungs-

fernen“ Familien und grenzt behinderte

Kinder in der Regel in „Förderschulen“

aus.

Schule muss jedes Kind in seiner Indi-

vidualität annehmen. Nicht die Schüle-

rInnen müssen in vorgegebene Schul-

formen passen, sondern Schule muss

für alle Kinder passen. Die bisherige

Vorstellung, dass alle das ihnen zuge-

dachte Gleiche lernen, ist abzulösen

durch den Leitgedanken, dass jedes

Kind das lernt, was die Entfaltung sei-

ner Fähigkeiten bestmöglich fördert.

Die frühe Aufteilung der SchülerInnen

in hierarchische Schulformen − ein

Grund für die soziale Selektivität des

Schulsystems − muss einer erheblich

längeren Zeit gemeinsamen Lernens

weichen.

Wir brauchen eine barrierefreie Schu-

le für alle, in der alle Kinder mit und

ohne Behinderung gemeinsam lernen

und leben – am Besten bis Klasse 10.

Damit dies auch eine gute, leistungs-

fähige Schule ist, muss die Ausstat-

tung mit Lehr- und Unterstützungs-

kräften – auch zur sonderpädagogi-

schen Förderung – den Aufgaben ent-

sprechen und kleinere Klassen ermög-

lichen.

In einem „Aktionsplan Inklusive

Schule“ muss das Land darstellen,

wie der Umbau vom selektiven zum

inklusiven Schulsystem vollzogen wer-

den soll. Zu den ersten Schritten zählt

ein vorbehaltloses Elternwahlrecht

zwischen Regel- und Förderschule.

Dabei müssen die erforderliche son-

derpädagogische Förderung und die

sonstigen Hilfen gewährleistet werden.

Zur zügigen barrierefreien Umgestal-

tung der Schulgebäude sollten die

Kommunen möglichst finanziell unters-

tützt werden.

Studiengebühren abschaffen!

Auch für das Hochschulstudium gilt:

Bildung ist keine Ware, sondern ein

Menschenrecht. Das „Bezahl-Studium“

verstärkt die soziale Selektivität unse-

res Bildungswesens.

Barrierefreie Hochschulen müssen al-

len Studierwilligen – auch SeniorInnen

- ohne Kostenbelastung offen stehen.

Notwendig ist eine ausreichende öf-

fentliche Hochschulfinanzierung, die

bessere Studienbedingungen ermög-

licht und die Abhängigkeit der For-

schung von der Privatwirtschaft ab-

baut. Studiengebühren sind abzuschaf-

fen.
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Armut und sozialen

Ausschluss bekämpfen!

Armut und sozialer Ausschluss verlet-

zen die Menschenwürde, deren Acht-

ung und Schutz Verfassungsauftrag

des Sozialstaates ist. Auch zu geringe

Grundsicherungsleistungen stellen die

Erfüllung dieses Auftrags in Frage.

Niedrig- und Armutslöhne bedrohen

ArbeitnehmerInnen zunehmend mit

Armut trotz Arbeit und mit Altersarmut.

Zudem schwächen Niedriglöhne auch

die Finanzbasis unserer Sozialversi-

cherung. Unsere Landesverfassung

bestimmt aber: „Der Lohn muss … den

angemessenen Lebensbedarf des Ar-

beitenden und seiner Familie decken“

(Art. 24. Abs. 2).

Deshalb ist das Land in der Pflicht,

sich mit allem Nachdruck für einen

bundesweiten gesetzlichen Mindest-

lohn einzusetzen, der bei Vollzeitarbeit

vor Einkommensarmut schützt.

Auch Mobilität ist eine Grundvoraus-

setzung für die Teilhabe der Menschen

am gesellschaftlichen, kulturellen und

sozialen Leben sowie zur Erwerbsteil-

habe. Diese zu gewährleisten, ist Auf-

trag des Öffentlichen Personenver-

kehrs im Rahmen der Daseinsvorsor-

ge. Doch erhebliche Teile unserer Be-

völkerung können sich Busse und

Bahnen nicht mehr in ausreichendem

Umfang leisten.

Das Land muss darauf hinwirken, dass

flächendeckend Sozialtickets für

den ÖPNV eingeführt werden, die mit

dem Regelsatzanteil der Grundsiche-

rungen für Verkehrsdienstleistungen

bezahlbar sind. Mittel- und langfristig

brauchen wir Regeltarife, die eine Un-

terscheidung in bedürftige und nicht

bedürftige Menschen beim Ticket-Kauf

entbehrlich machen.

Insbesondere Kinder aus ärmeren Fa-

milien bedürfen hochwertiger und kos-

tenfreier Ganztagsförderung in (inklu-

siven) Kinderbetreuungseinrichtungen

und Schulen einschließlich einer war-

men Mahlzeit. Zugleich verbessert dies

die Chancen ihrer Mütter oder Väter,

mit regulärer Erwerbstätigkeit ein aus-

reichendes Einkommen zu erzielen.

Doch bisher sind Ganztagsangebote

viel zu selten und zudem mit teils nicht

tragbaren Kosten (Elternbeiträge,

Lernmittel, Schulveranstaltungen,

Fahrtkosten) verbunden.

Ziel der Landespolitik muss sein, eine

beitragsfreie Ganztagsförderung mit

gesunder Verpflegung auf gesetzli-

cher Grundlage landesweit und dauer-

haft sicherzustellen. Lernmittelfreiheit

ist umfassend zu verwirklichen. Die

gesetzliche Befreiung vom Eigenanteil

bei den Schülerfahrkosten muss

auch bei Hartz IV-Bezug gelten.

Würdevolle und vorrangig

häusliche Pflege!

Pflege ist ein Geschehen zwischen

Menschen. Gute, würdevolle Pflege

kann nur gelingen, wenn die Bedin-

gungen für alle Beteiligten stimmen –

für Pflegebedürftige, pflegende Ange-

hörige und professionelle Pflegekräfte.

Doch pflegende Angehörige sind nicht

selten überfordert und überlastet, weil
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ausreichende professionelle Unterstüt-

zung und Entlastung nicht verfügbar

oder nicht bezahlbar ist. Professionelle

Pflegekräfte sind meist zur „Pflege im

Minutentakt“ gezwungen, weil aus Kos-

tengründen zu wenig Personal einge-

setzt wird. All dies zieht die Pflegebe-

dürftigen in Mitleidenschaft.

Während professionelle Pflege immer

noch überwiegend im Heim erbracht

wird, findet häusliche Pflege weit

überwiegend ohne professionelle Un-

terstützung statt. Wer mangels tragfä-

higer häuslicher Pflege ins Heim muss,

verliert nicht nur seinen angestammten

Wohn- und Lebensort, sondern oft

auch im Doppelzimmer seine Privat-

und Intimsphäre.

Würdevolle und vorrangig häusliche

Pflege braucht mehr ambulante und

teilstationäre Unterstützung. Versor-

gungsstrukturen rund um häusliche

Pflege, die auch mit kleinen Einkom-

men bezahlbar sind, müssen ausge-

baut werden – nicht zuletzt auch die

Pflege ergänzenden („komplementä-

ren“) Hilfen. Professionelle ambulante

Dienste müssen einen größeren Teil

der Pflegearbeit übernehmen, damit

pflegende Angehörige wirksam vor

Überforderung und Pflegebedürftige

vor Heimunterbringung bewahrt wer-

den können. Dringend erforderlich ist

eine hochwertige, gut erreichbare und

unabhängige Beratung mit Fall-

Management, die bei der Organisation

häuslicher Pflegearrangements hilft.

Würdevolle Pflege im Heim braucht

eine bessere Personalausstattung,

die angemessene Arbeitsbedingungen

für gute Pflegequalität sichert. Tenden-

zen zur Prekarisierung und Dequalifi-

zierung beim Personal ist entgegen zu

treten – auch mittels eines gesetzli-

chen Mindestlohnes. Der Rechts-

anspruch auf ein Einzelzimmer muss

ins Landesheimrecht, damit die Privat-

und Intimsphäre entsprechend der Ge-

setzesziele gewährleistet werden kann.

Um dem Fachkräftemangel in der Pfle-

ge abzuhelfen, sollte das Land mit der

unverzüglichen Einführung einer Um-

lagefinanzierung für die Kosten der

praktischen Altenpflegeausbildung das

Ausbildungsplatzangebot erhöhen.

Selbstbestimmtes Wohnen

behinderter Menschen!

Die Behindertenrechtskonvention ver-

pflichtet Land und Kommunen sicher-

zustellen, dass behinderte Menschen

ihren Aufenthaltsort frei wählen und

selbst entscheiden können, wo und mit

wem sie leben. Heimunterbringungen

gegen den Willen des Betroffenen sind

unzulässig. Nach der Konvention müs-

sen dafür gemeindenahe ambulante

Unterstützungsdienste einschließlich

persönlicher Assistenz verfügbar sein.

Diese Vorgaben gelten auch für pfle-

gebedürftige alte Menschen.

Die Anstrengungen der Landschafts-

verbände zum Ausbau des ambulant

betreuten selbstbestimmten Wohnens

sind unabhängig vom Umfang des Hil-

febedarfs zu verallgemeinern. Alle er-

forderlichen ambulanten Unterstüt-

zungsstrukturen müssen landesweit -
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auch im ländlichen Raum - verfügbar

werden.

Zudem ist der Mangel an bezahlbaren

barrierefreien Wohnungen zu behe-

ben. Dazu ist neben baurechtlichen

Verpflichtungen der privaten Woh-

nungswirtschaft auch eine Renaissan-

ce des sozialen Wohnungsbaus erfor-

derlich. Nur bei Sozialwohnungen kön-

nen kommunale Belegungsrechte zur

gezielten Wohnungsversorgung (auch)

von behinderten Menschen genutzt

werden.

Barrierefreies NRW!

Die Behindertenrechtskonvention ver-

pflichtet das Land zur Beseitigung von

Zugangshindernissen bei allen öffentli-

chen oder für die Allgemeinheit bereit-

gestellten Infrastrukturen, Einrichtun-

gen und Diensten, darunter Verkehrs-

systeme, Beratungseinrichtungen und

Arbeitsstätten. Dabei muss das Land

sicherstellen, dass auch private Träger

alle Aspekte der Barrierefreiheit be-

rücksichtigen.

Um diesen Verpflichtungen nachzu-

kommen, sind neben der Beseitigung

bestehender Vollzugsdefizite auch An-

passungen insbesondere der Landes-

bauordnung und der Regelungen für

den Öffentlichen Personenverkehr

(ÖPNV-Gesetz) notwendig. Landessei-

tige Finanzierungserfordernisse sind

zu berücksichtigen.

Zur Aushandlung von Zielvereinba-

rungen für Barrierefreiheit nach dem

Landesbehindertengleichstellungsge-

setz muss die Behindertenselbsthilfe

weiterhin über angemessene profes-

sionelle Unterstützung verfügen (agen-

tur barrierefrei NRW).

Mitwirkungsrechte älterer und

behinderter Menschen sichern!

Um die Mitwirkungsmöglichkeiten älte-

rer und behinderter Menschen auf

kommunaler Ebene ist es immer noch

sehr verschieden bestellt. Die Ge-

meinden entscheiden je für sich, ob sie

Behindertenbeauftragte berufen und

Behinderten- und Seniorenbeiräte ein-

richten.

Langjährigen Forderungen, diese

Interessenvertretungen in der Ge-

meindeordnung verbindlich zu veran-

kern, muss endlich Rechnung getragen

werden – auch mit Blick auf die Mitwir-

kungsrechte der Behindertenrechts-

konvention.

Sozialabbau stoppen –

Sozialstaat stärken!

Mit Unterstützung der jeweiligen nord-

rhein-westfälischen Landesregierun-

gen betreiben die Bundesregierungen

einen langjährigen und weit reichenden

Abbau unserer sozialen Sicherungs-

systeme. Massenerwerbslosigkeit, zu-

rückbleibende Lohnentwicklung sowie

eine Steuerpolitik zugunsten von Ar-

beitgebern und wirtschaftlich Starken

haben die Haushalte der Sozialversi-

cherungen, des Staates und der Kom-

munen ausgezehrt und ihre Möglich-
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keiten, sozialen Ausgleich und sozialen

Zusammenhalt zu gewährleisten, dras-

tisch eingeschränkt. Öffentliche Armut

und Privatisierung gesellschaftlichen

Reichtums verstärken die Spaltung in

Arm und Reich. Der marktförmige Um-

bau sozialer Infrastrukturen richtet die-

se an zahlungsfähiger Nachfrage statt

an Bedarfen und Bedürfnissen aus und

schwächt die öffentliche Daseinsvor-

sorge. Die Lebensverhältnisse in ärme-

ren und wohlhabenderen Kommunen

driften zunehmend auseinander. Der

Sozialstaat wird insgesamt ausgehöhlt

und zum „Sozialhilfestaat“ reduziert.

Die Mitwirkung an der Gesetzge-

bung des Bundes ist Aufgabe der

Landespolitik im föderalen System.

Sozial verantwortungsbewusste Lan-

despolitik muss entschlossen für einen

Richtungswechsel in der Sozial- und

Verteilungspolitik des Bundes eintre-

ten. Dieser ist auch Voraussetzung für

eine sozial gerechte Bewältigung der

Folgen der Weltwirtschaftkrise in

NRW. Aktuell erfordert dies vor allem

den Einsatz des Landes

 gegen eine weitere Ausweitung von

prekären und niedrig entlohnten

Arbeitsverhältnissen; für eine so-

ziale Neuordnung des Arbeits-

markts, die Menschen mit und oh-

ne Erwerbsarbeit mehr soziale Si-

cherheit bringt.

 gegen die massiven Privatisie-

rungsabsichten in der gesetzlichen

Kranken- und Pflegeversiche-

rung und den Marsch in eine Mehr-

Klassen-Versorgung; für eine

durchgreifende Stärkung der Soli-

darsysteme durch ihre Weiterent-

wicklung zu paritätisch finanzierten

Bürgerversicherungen.

 gegen weitere Rentenkürzungen

durch die „Rente mit 67“ und „Null-

runden“; für eine durchgreifende

Stärkung der Gesetzlichen Ren-

tenversicherung zugunsten eines

ausreichenden und verlässlichen

Sicherungszieles - Fortentwicklung

der Rentenversicherung zu einer

Erwerbstätigenversicherung.

 gegen weiteren Steuerabbau zu-

gunsten Wohlhabender oder Mehr-

belastungen von Schwächeren; für

eine angemessene Heranziehung

von Unternehmen sowie hohen

und höchsten Einkommen und

Vermögen.

Der SoVD vertritt die sozialpolitischen Interessen
behinderter, chronisch kranker, pflegebedürfti-
ger, sozial benachteiligter und alter Menschen.
Mit über 100.000 Mitgliedern ist der Verband
einer der größten Sozialverbände in Nordrhein-
Westfalen. Der SoVD NRW ist Partner in sozia-
len Fragen und leistet für seine Mitglieder sozial-
rechtliche Beratung.
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